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Der Steueranteil der Gemeinden an den 
Landessteuern und der Steuerausgleich 

•Bei der 'Revision 'des bisher geltenden Steu-
ergesetzes 'stand 'der 'Steuerariteii'l der Gemein
den und damit d u  SteuerausgMc'h 'im 'Vorder
grund der  Diskussionen. 'Die Diskrepanz zwi
schen den 'finanzstarken und den  fiinanzarmen 
Gemeinden 'hatte in Iden leiteten Jalhren einen 
Grad erreicht, der  dringend eine Lösung ver
langte. Auf der einen ISeite standen d'ie Gemein
den mit stets wachsenden Steuereinnahmen, 
während 'auf 'der andern jene verblieben, deren 
Steuereinnahmen siclh 'kaum veränderten. Die 
Ursache dieser 'Erscheinung ia'g darin, daß 's'idh 
in den einzelnen Gemeinden deren 'wirtscha'ft-
'lidhe Entwicklung auch in der vermehrten 'Steu
erkraft zeigte, während andere Gemeinden ih
re Struktur kaum veränderten. 'Unter diese 'fie
len vor öl lern d'i'e bäuerlichen Gemeinden 'und 
dann d'ie Berggemein'den, die an der Konjunk
tur wenig Anteil hätten. Eine Folge dieser 'Ent
wicklung war auch die Tatsache, daß die finanZ-
stärkeren Gemeinden von den 'Subventionen 
des 'Staates viel mehr Geibraudh machen konn
ten, ö'I's die Tin'arizstihwachen 'Gemeinden, de
nen d'ie Erfüllung sehr dringlicher Aufgaben 
und die Verwirklichung von 'Projekten infolge 
des Fehlens finanizieller Mütle'1 immer mehr ver-
ünmö'gl'ich t wurde. Um 'diesem Zustand ein En
de zu machen, war ein sog. S'teuer'au'sgleich er
forderlich, der  nun in die neue Vorlage ednge-
baut 'wurde und auf den wir hier näher einge
hen möchten. 

So 'wui'de 'in der neuen V orlage 'unter 'Art. 122 
'folgender Grundsatz 'aufgestellt: 

Die Gemelin'den haben einen durch die 'nach
folgenden Best'im'm'ungen bestimmten Anteil an: 
a) d e r  Erwerbssteuer der  gemäß lArt. 31 Ah's. 1 

4SI f S'ubli't. dd steuerpflichtigen natürlichen 
"und juristischen 'Personen; 

b) d e r  Aufwands teuer; 
c) de r  G'run'dstüCkgewinnsteu'er; 
d) der  Nachlaß-, Erbanfell- und Schenkung-

ist'euer; 
e) dert Ge'sell'sch'a'ftssteuern; 
f) de r  Motorfahrzeugsteuer. 

Während nach geltendem Gesetz d'ie Anteile 
der Gemeinden selbst festgelegt waren, sieht 
der neue Entwurf eine Zusammenfassung der 
Anteilsberedhtigung vor. Die Anteilsberech'ti-
gun'g erfölgt nach zwei Gesichtspunkten, einmal 
so, daß 'die Gemeinde, in 'der die 'anteil's'b'erecih-
tigte Steuer begründet wird, direkt einen be
stimmten Anteil 'erhält (Aufwandsteuer, Grund-
'stückg-ewinns teuer, teilweise Nachlaß-, Erban-
fall- un'd 'Schenk'ungssteuer) zum 'andern in der 
Weise, daß jede Gemeinde 'an dem für d'ie Ge
meinden abgezweigten Landessteuertdile parti
zipiert und zwar nach einem bestimmten Ver
hältnis. Neu ist ferner, daß 'der Anteil, der 'für 
die Gemeinden 'abgezweigt wird, erhöht wiid 
und die neuen Steuern 'der AntellSberechtigung 
der Gemeinden unterstellt werden. 

Duirch Art. 122, lit. a, werden die Gemeinden 
anteilsberechtigt an den Steuern der  gemäß Art. 
31, Abs. 1, l'it. 'dd Steuerpflichtigen. Die Be
steuerung selbst sowie der Anteil de r  Gemein
den 'sind neu. Neu ist ferner, d'aß die Grun'd-
stüdkgewinne aus 'der 'Erwerbssteu'er herausge
nommen wurden, in einer 'eigenen Steuer, der 
Grundstückgewinnsteuer, — und zwar in  ver
stärktem M'aße — erfaßt werden 'un'd somit 'auch 
diese Steuer zur «'an'teilsberedht'igten» Steuer 
•wenden m'ußte, und zwar im bisherigen Verhält-' 
ti'isse, j'edoah so, daß nach dem jetzigen Entwür
fe im ganzen 'Lande d'ie gleichen Sätze für 
Grunds t'ückgew'inne bestehen, während dies bis 
heute 'bei der V'ersdhiedenheit der Gemeinde-
Zuschläge nicht 'der Fall war. Neu ist eben
falls, idaß die Gemeinden a n  der  Motorfahrzeug-
Steuer mit 40 Prozent anteilsberedhtigt werden. 
Diese Neuerung allein wird Iden Gemeinden zu

sammen etiwa 140 000 Pranken 'FinanzVerbesse
rung bringen, 'während 'derselbe 'Betrag bei den 
Landesfinanzen ausfällt. 

A r t .  123 — 127 Abs. 1 
setzen die Anteile 'der Gemeinden an den Lan-

dessteuern fest. Gegenüber dem bisherigen 
Rechte sind die Gemeinden an den S'tc'uern der 
Sitzuntern'ehmen statt wie bislh'er mit 30 Pro
zent nun mit 40 Prozent beteiligt. Schon auf das 
Jahr 1958 berechnet.'bedeutet dies e'ine Verbes
serung der Gemeindefiinanzen von etwa 175 000 
Franken. 

A r t .  127 A b s .  2 
Die Aufteilung der 40 Prozent des Anteils 

der Gemeinden an den anteilsberedh'tigten 
Steuern gemäß Art. 123 und 127 Abs. 2 und 128 
erfolgt nun 'in der  Weise, daß ein Viertel 'des 
Anteils, also zehn Prozent der G'es'aml's'teuer-
sumrae zu gleichen Teilen unter 'alle 11 Gemein
den verteilt werden. 'Dies 'wird zur Folge haben, 
daß gerade kleine Gemeinden, die 'bisher 'auf 
Grund der Einwohnerzahl wenig Anteil hatten,; 
besser gestellt weiden. E's 'trifft dies vor allem 
Gamprin, Planken, RuggeTl un'd 'Sdhellenberg. 

A r t .  127 A b s .  3 
Absatz 2 dieses Artikels berücksichtigt ganz 

allgemein die kleinen Gemeinden 'besser als 
bisher. Absatz 3 nimmt nun be'i der Zuteilung 
der restlidhen drei Viertel des Gemeindcan teils 
an den Landessteuern ferner Rücksicht darauf, 
ob 
a) die Gemeinde infolge vermehrten Aufwan

des gezwungen ist, über dem Durchschnitt 
von 200 Prozent gelegene Zuschläge zu er
heben, wozu sie audh durch d'ie schwache 
Steuerkraft ihrer 'Steuerpflichtigen gezwun
gen werden kann, 

b) diese Steuerkraft der Steuerpflichtigen im 
Durchschnitt unt'eih'äl'b des Durchschnittes 
der 'Steuerkraifit der Steuerpflichtigen im gan
zen Lande fegen. 

Die bisherigen Verhältnisse Zeigen, daß 'die 
Gemeindezuschläge zwisdhen 175 und 250 Pro
zent schwanken, was <zu einer sehr verschie
denen Belastung der Steuerpflichtigen von Ge
meinde zu Gemeinde führen kann, ferner daß 
der Durchschnitt 'der Steuerkraft von Gemeinde 
zu Gemeinde 'um mehr als 60 Prozent 'auseinan
der liegt. Durch di'e*geplant'e Aufteilung ist zu 
erreichen, d'aß sidh die Gerne!n'de<zusch'läg e auf
einander 'abstimmen werden, ferner die finanz
schwachen Gemeinden in ihrer 'Finanzlage ver
bessert werden, olhne daß sie von ihren S'teuer-
pflldh'tli'gen weitere Opfer fordern müssen. 

Die drei Viertel des Gemeinde'anteils, die 30 
restlichen Prozente der gesaimth'aft 40 Prozent 
werden also nach «SDeuereinwohnereinheiten» 
aufgeteilt. Semit sind die Steuerdinwohnereiin-
heiten der Gemeinden festzustellen und der Ge
samtanteil der Gemeinden durdh die Summe der 
Steuereinwohnereinheiten ziu 'teilen und 'dann 
dieser 'Betrag wieder mit 'den Steuereinwohner
einheiten der einzelnen Gemeinden zu multipli
zieren. Gemäß dieser 'Berechnungsgrundsätze 
würde z. B d'ie Gemeinde 'Gamprin aus dein 
Steuerauisglelidh eine jäihr'l'idhe Mdh reinnahme 
von rund 35 000 'Fr. erhalten. 

'Die Berechn'ung der Steuereinwohnereinhei
ten ist  jeweils die letzte Volkszählung u. der im 
Vorjahre erfolgte Gemei'ndezusdhlag zugrunde 
zu legen. Zunächst 'könnte es  scheinen, daß die 
Gemeinden, die einen geringen'Gemeindesteu
erzuschlag 'ergeben, also gewisser maßen 'die 
sparsamen 'Gemeinden, einen kleinen Nachteil 
hätten. Nun ist aber  ®u's der !A'b:st'u!fung ers'idh t-
lich, daß die Gemeinden mit höherem i'Gemein-
dezusdhl'ag nur  eine mäßige Verbesserung der 
Zahl ihrer Steüereinwohherelnhelten erlangen. 
Es Ist aber doch Tatsache, daß eine Gemeinde 

nur dann a'uf den norm'alen Gemeindesteuerzu-
scllilag von 200 Prozent verzichten kann, wenn 
s'ie entweder recht s'ieuerkräflige Einwohner 
hat oder durch andere Einnahmen ('Einbürge
rungen, Schenkungen, 'Erträgen aus Ge'm'e'inde-
vermö'gen oder Geineindebetrieben) zu 'ihren 
nötigen Einnahmen kommt oder, was kaum 'an
zunehmen 'ist, die Aufgaben, die s'ic'h nun ein 
mal an eine Gemeinde stellen, nicht erfüllt oder 
immer wieder hinausschiebt. 

Da die Verteilung durch da's System der Steu-
ereiinwohne'relinihe'iten neu  li's't, k'ann siiclh die 
Frage stellen, ob bei 'Berecliin'ung des S'teuer-
durchschnit'tes auch 'die Einnahmen aus der Ge-
sellschaftssteuer 'der 'in einer Gemeinde tätigen 
Gesellsdhaften milzuberücksldhllgen wäre. Im 
Entwurf'ist vorläufig eine so'ldh'e 'Regelung n'idht 
•enthalten. 

Die Zuweisung von Teilen bestimmter Lan-
de'sste'u'ern an 'bestimmte Fonds 'ist weggelassen. 
Das Stcuergeselz hat 'an sich die Aufgabe, 'Land 
und Gemeinden S'leuereingänge zu sichern und 
das Sieuerwesen zu organisieren, nicht aber 
über die Verwendung 'der Steuer'gelder zu be
stimmen. 

Die teils großen Finanzaufgaben der Gemein
den wurden bisher im allgemeinen erfolgreich 
bewältigt durch 
a) 'die eigenen Gemeindesteuern, 
b) di'e Anteile an den Landes steuern, 
c) Subventionen des 'Landes bei 'Durdhlührung 

einmaliger gioßer Aufgaben. 

Dieses System hat  'sich 'bewährt und weist 
Viele Vorteile auf. 

Der Steuerausgleiic'h 'für 'die 'Gemeinden, wie 
e r  in der neuen Vorlage vorgesehen 'ist, bringt 
bedeutende Verbesserungen, 'die zur Sanierung 
der Ge'meindeilnan'zen 'wesentlich beitragen 
würden. 

Fürstentum Liechtenstein 
Schaan. „Am V o r a b e n d  d e r  W e l t 

r a u m f a h r t " .  
Wir könnten eine Besprechung des Vortrags 

an der V o l k s h o c h s c h u l e  Schaan vom ver
gangenen Sonntagabend ebenso überschreiben 
„Mit Professor Hermann Oberth auf dem 
Mond". Denn Herr P r o f e s s o r  O b e r t h  
nahm uns in sein Mondauto, führte uns in be
schwingter Fahrt über Höhen und Tiefen der 
Mondoberfläche, ließ uns die Hitze und Kälte 
der Mondtage und Mondnächte kosten, uns Ein
blick nehmen in die billigen Werkstoffe, die 
uns der Mond zu bieten hätte, und knauserte 
auch nicht mit den Wundern des Weltraumspie
gels für die witterungsbedingte Bessergestal
tung von Erdflächen. Das war nun vorläufig un
verbindlich, wenn auch technisch untermauert 
und in der Forschung begründet. Was uns aber 
Professor Oberth über den Stand der Raketen
technik, über das Rückstoßprinzip für den Ra
ketenantrieb, über die bisherigen Forschungs
ergebnisse der unbemannten Raketen und über 
die Aussichten für den bemannten Raumflug zu 
sagen hatte, war für jeden Hörer ein äußerst 
aufschlußreicher Einblick in die Raketentechnik. 
Und der letzte große Schritt, so sagte Herr Pro
fessor Oberth, werde die bemannte Rakete 
sein. 

Dafür sprädien vor allem drei Gründe; Er
stens seien die Meßgeräte in der unbemannten 
Rakete viel zu teuer, die Konstruktion des be
mannten Raumschiffes werde einfacher. Zwei
tens hätte das Raumschiff der Forschung zu 
dienen, mit ihm erschlössen sich der Forschung 
Tatsachen, an die niemand gedacht hätte und 
drittens könnte der Mensch im Raumschiff Stör
manövern besser begegnen als die unbemannte 
Rakete. Es werde deshalb in Ost und West an 
der bemannten Rakete fieberhaft gearbeitet und 
die Auswirkungen der Weltensphäre auf den 
menschlichen Organismus mit Eifer studiert. 
Professor Oberth ist überzeugt, daß es keine 

Gefahrenquelle Schaaner - Forst . . . 

Die in 'der Tribüne der freien Meinung vor 
einiger Zeit eingenommene Stellungnahme ei
nes Automobilisten entstellt vollkommen die 
wirklich bestehende Verkehrss'i'tu'ation. Es ist 
völlig unrichtig und entspricht nlitiht 'den Tat
sachen, daß die Arbeiter und Angestellten der 
'Firma Maschinenbau H'ilt'i lAG es bei der An-
und Abfahrt an  der notwendigen Vorsicht aulf 
den Verkehr fehlen lassen. lEs ist nicht nur  ein 
sträflicher 'Leichtsinn bzw. eine grobe 'Falbfttä's-
Cigkeit, wenn ein Automobilist glaubt, e r  könne 
be'i der Verkelhr'sagglcirneraUi'on bei der IFirma 
Maschinenbau H'il'Li AG im Forst imlit jeder 'Ge
schwindigkeit — es gibt Fahrer, die brausen 
mit 100 km Geschwindigkeit unld mehr, haar
scharf an dieser Stelle vorh'ei — ohne jede 
Rücksicht auf die 'bestdhen'de Verkelhrs'sliilu'ailon, 
die Straßensteile iim (Forst zu  p'alss'i'erein, son
dern stellt 'ein solches Verhalten auch n'aclh de'm 
Motor-Fahrzeug-Gesetz Sogar din Verkehrsde
likt 'dar. 

Wir wollen nicht die Sdhuldfraige a n  dieser 
Stelle bezüglich des fraglichen 'Unfalles an
schneiden, dem ein Arbeitnehmer zu'm Opfer 
fiel 'und wir wollen auch n'idht prüfen, o'b der
jenige Autolenker, der 'diesen Unfall miitverur-
sadh't ha't, den verunfallten Arbeiter hätte sehen 
können oder müssen, oder ob 'er Imlüt Rücksicht 
auf die gegebene Verkehrissitu'a'Lion so langsam 
'hätte fahren müssen, daß e r  sein Fahrzeug je
derzeit 'beherrscht und 'daduroh audh die schwe
re 'Kollision hätte vermeiden können. 

Es soll lediglich dargelegt werden, 'daß 'die 
Arbeiter und 'Angestellten der Firima M'a'sdh'i-
nen'bau Hil'tii AG lim Schaan'er - Forst mii't größ
ter Beldachts'a'mikelt die An- und Abfahrt vom 
Fabriiikai'e'al vornehmen. 'Es Idarf aber niemand 
der beim Fabriksareal vorbeifahrenden iFalhr-
zeuglen'ker gl'auben, daß er der  besonderen Ver-
kehrssitu'a'iiion im Sch'aaner-'Forst nicht IRedh-
nung zu trägen und daher a'ueh die Gesdh'wiin-
'digkeiit zu mäßigen 'hätte, 'selbst wenn es  sich 
um eine Außeror^s-Strecke handelt. Die i n  je
nem Artikel der Tribüne der freien 'Meinung a n  
die Arbeiter und Angestellten der Maschinen
bau Hilti gerichtete 'dringende 'Bitte, dem Id'urdh-
gehen'den 'Verkehr größte 'Aufmerksamkeit zu 
schenken, 'erfährt durch diesen Artikel eine Bit
te im umgekehrtem iSinfi. 'Es sei 'also nodhmal's 
be'merkt, daß die Verkehrssltuatiian im Sdh'aaner 
Forst kei'ne'm 'Automobilisten dals Redh't 'gibt, 
die besonderen Verkehrsverhältnis'se ian dieser 
Ste'iie nicht beadh'ten 'zu müssen. 

'Ein Arbeitnehmer der 'Firma 
MASCHINENBAU H'ILTI AG. 

Gefahr gibt, mit der die Raketenforschung nicht 
fertig werden könnte. 

Mit der Diskussion, in der sich Professor 
Oberth uns wieder als gewiegter und vorsich
tiger Forscher vorstellte, verbrachten wir mit 
dem „Vater der Raketentechnik und der Raum
schiffahrt" am Sonntag volle drei Stunden. Der 
gedrängt volle Rathaussaal war wohl Beweis 
genug für das Interesse einer Hörerschaft für 
die neuesten Erkenntnisse der Raketentechnik 
und der Weltraumschiffahrt, an die wir auf 
grund der bisherigen Forschungen zu glauben 
bereit sein müssen. Jedenfalls danken wir der 
Volkshochschule und dem Referenten vom 
Sonntagabend für die lehrreichen Stunden. 

Vaduz-Zürich. Z u r  E r f ü l l u n g  d e s  
9 1. L e b e n s j a h r e s .  

gehen heute unsere Glückwünsche nach Zü
rich, wo  morgen Freitag Frau Sophie Ospelt 


